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RS OGH 1997/3/12 6Ob2228/96g
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.03.1997

Norm

DSG §2

DSG §3

Rechtssatz

Wenn bei einer Disziplinaranzeige an eine Standesbehörde Daten des Angezeigten weitergegeben werden, kann dies

wegen überwiegendem ö3entlichen Interesse an der Verfolgung nicht verjährter Disziplinarvergehen gerechtfertigt

sein.
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